
VERKEHRSANBINDUNG:U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt

Nur per E-Mail: l.██.mhdegvx3x4@fragdenstaat.de

BETREFF Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
HIER Ausgaben für Schreibmaterialien in den Jahren2016 und 2017

BEZUG Ihre Anfrage vom 30.07.2018, Eingangsbestätigung vom 
31.07.2018

ANLAGE --
GZ 505-511.E IFG326-2018(bitte bei Antwort angeben)

Berlin, 01.08.2018

Sehr geehrter Herr ██ ,

im Nachgang zu meiner Eingangsbestätigung vom 31.07.2018 teile ich Ihnen folgendes 
mit:
In  Ihrem  Antrag  weisen  Sie  darauf  hin,  dass  Sie  davon  ausgehen,  dass  es  sich  um  eine 
einfache Auskunft handelt.

Nach  §  10  Informationsfreiheitsgesetz  werden  für  individuell  zurechenbare  öffentliche 
Leistungen  nach  dem  IFG  Gebühren  nach  Maßgabe  der  Verordnung  über  die  Gebühren 
und  Auslagen  nach  dem  Informationsfreiheitsgesetz  (Informationsgebührenverordnung –
IFGGebV)   vom   02.01.2006   erhoben.   Grundsätzlich   gebührenfrei   ist   die   Erteilung 
einfacher Auskünfte bzw. die Ablehnung eines Antrages. Für Anfragen, deren Bearbeitung 
länger  als  30  Minuten  dauert,  können  je  nach  Arbeitsaufwand  Gebühren  zwischen  15,-
Euro und 500,- Euro erhoben werden. Die tatsächliche Höhe der Gebühr errechnet sich u.a. 
aus  dem  für  die  Bearbeitung  notwendigen  Personal- und  Zeitaufwand.  In  welcher  Höhe 
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Gebühren im vorliegenden Fall tatsächlich anfallen werden, vermag ich noch nicht 

abschließend festzustellen.  

Nach Rücksprache mit dem Fachreferat und einer ersten Schätzung gehe ich davon aus, 

dass sich die Gebühren im mittleren bis oberen zweistelligen Bereich bewegen werden, je 

nachdem welche Materialien im Einzelnen aufgelistet werden sollen. 

 

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie Ihren Antrag unter diesen Umständen aufrechterhalten und 

ob Sie die Kosten übernehmen werden.  

Ihr Recht, die spätere Kostenfestsetzung mittels Rechtsbehelfen anzufechten, bleibt davon 

selbstverständlich unberührt. 

 

Um die erbetene Auskunft in Ihrem Sinne erteilen zu können, bitte ich außerdem um 

genaue und abschließende Angabe der Schreibartikel, deren Kosten Sie erfahren möchten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Regine Ganter 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


